
 

Ein Projekt der 

  

  

Handreichung zum  

KWW-Musterleistungsverzeichnis 
(Schleswig-Holstein) zur 
Ausschreibung einer Kommunalen 
Wärmeplanung 
Orientiert an den Anforderungen des Gesetzes für die Wärmeplanung und zur  
Dekarbonisierung der Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz, WPG) und des 
Energiewende- und Klimaschutzgesetzes Schleswig-Holstein (EWKG) vom  
29. März 2025. 
 
 
 
  
 
 
Stand 20.05.2025 
 
 
 
 
 
  



Ein Projekt der 

  

2 | Handreichung zum KWW-Musterleistungsverzeichnis Schleswig-Holstein 
 

Impressum 
 
 
Herausgeber: 
 
Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) 
Chausseestraße 128 a 
10115 Berlin 
 
 

Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende (KWW) 
Ein Projekt der dena 
Leipziger Straße 90-92 
06108 Halle (Saale) 
www.kww-halle.de/kontakt-form   

 
Autorinnen und Autoren: 
 
Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende (KWW) 
EGS-plan Ingenieurgesellschaft für Energie-, Gebäude- und Solartechnik mbH 

 
Bildnachweis: 
 
Shutterstock/Wolfgang Jargstorff 
 
Bitte zitieren als: 
 
Deutsche Energie-Agentur (Hrsg.) (dena, 2025): „Handreichung zum KWW-Musterleistungsverzeichnis (Schleswig-Holstein) zur 
Ausschreibung einer Kommunalen Wärmeplanung“ 
 
Stand: 
 
05/2025 
 
Alle Rechte sind vorbehalten. Die Nutzung steht unter dem Zustimmungsvorbehalt der dena. 
 
 

  

http://www.kww-halle.de/kontakt-form


Ein Projekt der 

  

3 | Handreichung zum KWW-Musterleistungsverzeichnis Schleswig-Holstein 
 

Inhaltsverzeichnis 
 

Zu dieser Handreichung ........................................................................................................ 4 

Wichtige Hinweise zur Nutzung .............................................................................................................................................................................. 4 
Keine Gewährleistung/Haftungsbeschränkung .................................................................................................................................................... 4 
Zielgruppe und Zielsetzung des Musterleistungsverzeichnisses ......................................................................................................................... 4 
Aufbau des Musterleistungsverzeichnisses ........................................................................................................................................................... 4 

Ergänzende Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses ..................... 5 

Vereinfachtes Verfahren .......................................................................................................................................................................................... 5 
Zu 0: Projektmanagement ...................................................................................................................................................................................... 6 
Zu 0.2: Prozessmanagement .................................................................................................................................................................................. 7 
Zu A: Eignungsprüfung ............................................................................................................................................................................................ 7 
Zu A.3: Definition von Gebieten, in denen eine verkürzte Wärmeplanung durchgeführt werden kann ............................................................ 9 
Zu B.3.1: Bedarfswerte Wärme ............................................................................................................................................................................... 9 
Zu C.1.1: Wärmebedarfsreduktion in Gebäuden ................................................................................................................................................... 9 
Zu C.2: Nutzung unvermeidbarer Abwärme .......................................................................................................................................................... 9 
Zu C.2.1: Analyse der im beplanten Gebiet  vorhandenen Potenziale zur Nutzung von  unvermeidbarer Abwärme .................................... 10 
Zu C.3.1: Ermittlung der im beplanten Gebiet vorhandenen Potenziale zur Nutzung von Wärme aus erneuerbaren Energien ................... 10 
Zu D.1.1: Entwicklung von Szenarien und Entwicklungspfaden ........................................................................................................................ 10 
Zu D.1.2: Entwicklung des maßgeblichen  Zielszenarios .................................................................................................................................... 10 
Zu E.1: Entwicklung einer Umsetzungsstrategie ................................................................................................................................................. 10 
Zu E.2: Anforderungen für ein Gemeindegebiet mit mehr als 45.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ....................................................... 11 
Zu E.3: Erarbeitung einer Verstetigungsstrategie ................................................................................................................................................ 11 
Zu F.1: Dokumentation der Karten und Pläne ..................................................................................................................................................... 11 
Zu F.3.: Zusammenstellung von Energiekennwerten ......................................................................................................................................... 12 
Zu BFÖ: Beteiligung von Fachakteurinnen und Fachakturen und Öffentlichkeit ............................................................................................. 12 

Quellenverzeichnis............................................................................................................. 13 

 

 
 

 



 

 
4 | Handreichung zum KWW-Musterleistungsverzeichnis Schleswig-Holstein 

 

Zu dieser Handreichung 
 
Die Handreichung zum MLV (Schleswig-Holstein) wurde in 
Abstimmung mit dem Ministerium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes 
Schleswig-Holstein sowie der IB.SH Energieagentur erstellt. Sie 
gibt einen Überblick sowie ergänzende Hinweise zu einzelnen 
Positionen des KWW-Musterleistungsverzeichnisses zur 
Ausschreibung einer Kommunalen Wärmeplanung gemäß den 
Anforderungen des Wärmeplanungsgesetzes (MLV-WPG) und des 
am 29. März 2025 novellierten Energiewende- und 
Klimaschutzgesetzes (EWKG) des Landes Schleswig-Holstein 
(EWKG 2025). Das Musterleistungsverzeichnis Schleswig-Holstein 
finden Sie in einer separaten, bearbeitbaren Word-Datei.  
 
Weitere und vertiefende Informationen bietet der Leitfaden 
zur Kommunalen Wärmeplanung, der im Auftrag des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und 
des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und 
Bauwesen (BMWSB) erstellt wurde. Entsprechende Querverweise 
zum Leitfaden sind im Musterleistungsverzeichnis direkt hinter 
den einzelnen Positionen eingefügt. Auf der Website des 
Kompetenzzentrums Kommunale Wärmewende (KWW) der dena 
können Sie seit dem 1. Juli 2024 den Leitfaden Wärmeplanung 
(Ortner et al. 2024) inklusive Begleitdokumenten herunterladen. 
 
Anlaufstellen in Schleswig-Holstein sind:  
IB.SH Energieagentur, Energie- und Klimaschutzinitiative 
Schleswig-Holstein, Zur Helling 5-6, 24143 Kiel 
 www.eki.sh, eki@ib-sh.de  
 
Wärmekompetenzzentrum Schleswig-Holstein (WKZ.SH) 
c/o BKZ.SH e.V , Reventlouallee 6, 24105 Kiel 
0431-57005095, info@bkzsh.de 

Wichtige Hinweise zur Nutzung 

Das Musterleistungsverzeichnis Schleswig-Holstein (MLV SH) 
orientiert sich an den Vorgaben des Gesetzes für die 
Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze 
(Wärmeplanungsgesetz, WPG), das zum 1. Januar 2024 in Kraft 
getreten ist, sowie an den landesspezifischen Anforderungen aus 
dem Energiewende- und Klimaschutzgesetz (EWKG) des Landes 
Schleswig-Holstein vom 29. März 2025 (EWKG 2025).  
 
Es ist als eine Ausdifferenzierung der im WPG und EWKG 
beschriebenen Leistungen zur Erstellung einer Kommunalen 
Wärmeplanung zu verstehen. Grundsätzlich sind alle 
Anforderungen aus dem WPG und EWKG bei der 
Ausschreibungserstellung zu beachten. 
 
Das WPG ermöglicht den Bundesländern über sogenannte 
Öffnungsklauseln eine Modifizierung bestimmter Regelungen. 
Diese betreffen zum Beispiel das Zieljahr für die Erreichung der 
Treibhausgasneutralität, das vereinfachte Verfahren für Gemein-
den mit weniger als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, 

das Konvoi-Verfahren oder die Festlegung höherer Anteile an 
erneuerbarer Wärme oder unvermeidbarer Abwärme in Wärme-
netzen. In Schleswig-Holstein wurden die landesspezifischen 
Vorgaben im EWKG festgehalten, welche im MLV SH zusätzlich 
berücksichtig werden.  
 
Über die Anforderungen des WPG und EWKG hinaus sollte das 
MLV um die sich aus den lokalen Gegebenheiten ergebenden 
Anforderungen individuell ergänzt werden.  

Keine Gewährleistung/Haftungsbeschränkung 

Die in dem Verzeichnis bereitgestellten Inhalte dienen aus-
schließlich der Information und werden ohne jegliche ausdrück-
liche oder stillschweigende Gewährleistung bereitgestellt. Einige 
der Informationen können veraltet sein und stellen möglicher-
weise nicht den aktuellen Stand dar. Es wird keine Gewähr für 
die Richtigkeit der Angaben übernommen. 

Zielgruppe und Zielsetzung des Musterleistungs-
verzeichnisses 

Das MLV richtet sich an Kommunen in Schleswig-Holstein, die 
planen, eine Kommunale Wärmeplanung gemäß dem WPG und 
EWKG durchzuführen.  
 
Es dient als Vorlage für ein Leistungsverzeichnis für die 
Ausschreibung von Leistungen zur Erstellung der Kommunalen 
Wärmeplanung (KWP) durch einen externen Dienstleister und 
sollte von den Kommunen jeweils den lokalen Gegebenheiten 
und Rahmenbedingungen entsprechend angepasst und ergänzt 
werden.  
 
Einerseits erhalten Kommunen damit einen besseren Überblick 
über den Umfang der KWP, andererseits erleichtert es den Bie-
tern die Angebotserstellung. Insgesamt sorgt das MLV  
für eine bessere Vergleichbarkeit der Angebote, was sowohl der 
Kommune als auch den Bietern zugutekommt. 

Aufbau des Musterleistungsverzeichnisses 

Das MLV Schleswig-Holstein ist wie folgt aufgebaut: 
1. Hintergrund 
2. Überblick über die Hauptphasen der KWP 
3. Leistungsverzeichnis 
4. Vorlage Honorarübersicht 

Die Honorarübersicht orientiert sich an der Struktur des MLV 
Schleswig-Holstein. Eine solche Tabelle können Sie zum 
Pflichtteil der Angebote machen, um diese besser vergleichen zu 
können. Indem Sie neben Pauschalpreisen auch die kalkulierten 
Personentage erfragen, können Sie eine Berechnung der 
jeweiligen Stundensätze durchführen. Weichen die geplanten 
Arbeitsumfänge der verschiedenen Bieter stark voneinander ab, 
sollten die Gründe hierfür gegebenenfalls in Bietergesprä-
chen erörtert werden, um eine qualitativ hochwertige 
Wärmeplanung sicherzustellen.  

http://www.eki.sh/
mailto:eki@ib-sh.de
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Ergänzende Erläuterungen 
zu einzelnen Positionen des 
Leistungsverzeichnisses 
Vereinfachtes Verfahren 

In Schleswig-Holstein können Kommunale Wärmepläne in einem 
vereinfachten Verfahren aufgestellt werden für 
Gemeindegebiete, in denen zum 1. Januar 2024 weniger als 
10.000 Einwohnerinnen und Einwohner gemeldet sind und die 
nicht nach den §§ 4 und 5 der Verordnung zum zentralörtlichen 
System vom 5. September 2019 zu den Mittel- und Oberzentren, 
Unterzentren mit Teilfunktion von Mittelzentren sowie den 
Unterzentren und Stadtrandkernen 1. Ordnung gehören. In 
Schleswig-Holstein steht diese Möglichkeit über 90 % der 
Kommunen zu. 
 
Das vereinfachte Verfahren kann von den oben genannten 
Kommunen in Schleswig-Holstein angewendet werden, das 
heißt jede Kommune mit weniger als 10.000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern hat die Wahl, ob sie das vereinfachte Verfahren 
in Anspruch nimmt oder das reguläre Verfahren durchläuft. Dies 
bietet die Freiheit, auf lokale Gegebenheiten und spezifische 
Anforderungen besser einzugehen. 
 
Die Punke, die innerhalb des vereinfachten Verfahrens 
gestrichen werden können, sind im MLV Schleswig-Holstein 
malvefarben markiert und sollten von den Kommunen genau 
überprüft werden. Diese Punkte markieren zentrale Bausteine 
des Verfahrens, deren Weglassen Konsequenzen für die 
Planungsqualität und die rechtliche Absicherung haben könnte. 
Die Kommunen sollten deshalb sorgfältig abwägen, ob sie diese 
Bausteine tatsächlich weglassen wollen. 
 
Zusätzlich erlaubt das vereinfachte Verfahren eine flexible 
Anwendung: Es ist möglich, nur einzelne Bausteine zu streichen, 
anstatt das gesamte vereinfachte Verfahren umzusetzen. Dies 
eröffnet die Möglichkeit, ein individuell angepasstes Vorgehen zu 
wählen, das den spezifischen Erfordernissen der Kommune 
optimal entspricht. 
 
In § 11 EWKG sind 20 Punkte aufgelistet, die das vereinfachte 
Verfahren betreffen (vgl. EWKG 2025). Diese Punkte decken 
verschiedene Aspekte des Planungsprozesses ab und können zur 
besseren Übersichtlichkeit in folgende Kategorien eingeordnet 
werden: 
 
1. Beteiligung von Fachakteurinnen und Fachakteuren und 

Öffentlichkeit: Punkte in dieser Kategorie regeln, wie und in 
welchem Umfang die zu beteiligenden Akteurinnen und 
Akteure in das vereinfachte Verfahren eingebunden werden 
sollen.  

 
 

• BFÖ.3.2: Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung muss 
lediglich den zu Beteiligenden die Gelegenheit zur Stel-
lungnahme gegeben werden und der Planentwurf muss 
für zumindest einen Monat öffentlich ausliegen. 

 
2. Eignungsprüfung:  

Zu A.2. Bewertung der Eignung von Teilgebieten für die 
Versorgung durch ein Wasserstoffnetz: 
In Ergänzung zur Eignungsprüfung kann für Teilgebiete ein 
Wasserstoffnetz ausgeschlossen werden, wenn für das 
Teilgebiet ein Plan im Sinne von § 9 Absatz 2 WPG vorliegt 
oder dieser sich in Erstellung befindet und die Versorgung 
über ein Wärmenetz wahrscheinlich erscheint.  
 
Pläne im Sinne von § 9 Absatz 2 WPG sind:  
• kommunale, regionale oder übergeordnete Planungen, 

die für die Infrastruktur und Energieversorgung relevant 
sind (Planungen über den Aus- oder Umbau von Strom-, 
Gas- oder Wärmenetzinfrastruktur im beplanten Gebiet 
bis zum Zieljahr) 

• verbindliche Fahrpläne der Bundesnetzagentur gemäß § 
71k Absatz 1 Nummer 2 des Gebäudeenergiegesetzes 
(GEG 2023) 

• Transformationspläne und Machbarkeitsstudien gemäß 
der Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Wär-
menetze (BEW 2022) 

• Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungsfahrpläne 
 

3. Darstellung:  
Diese Punkte beziehen sich auf die Visualisierung und 
Darstellung der geplanten Maßnahmen in Plänen und 
Berichten. Hierbei kann lediglich die Darstellung der unten 
genannten Punkte wegfallen, die Analyse sollte trotzdem 
durchgeführt werden. 

 
Bei diesen Punkten im MLV kann auf die folgenden 
Darstellungen verzichtet werden:  

 
• B.1.2: baublockbezogene Darstellung der überwiegenden 

Baualtersklasse der Gebäude  
• B.2.2.1 bis B.2.2.6: Darstellung der gelisteten Punkte kann 

wegfallen 
• B.4.3: standortbezogene Darstellung der Großver- 

braucher  
• B.5.1: die Bestimmung der resultierenden Treibhaus-

gasemissionen  
• B.3.3.1: differenzierte Darstellung nach Endenergie- 

sektoren  
• C.1.2.1: räumliche Darstellung der Potenziale zur Energie-

einsparung in industriellen und gewerblichen Prozessen 
• D.1.3: Beschreibung der Indikatoren jeweils für die Jahre 

2035 und 2045  
• D.1.3.II.: Darstellung der jährlichen Emission von Treib-

hausgasen 
• D.1.3.III: Darstellung der Anzahl der Gebäude mit  

Anschluss an ein Wärmenetz  
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• D.13.IV: Darstellung der Anzahl der Gebäude mit  
Anschluss an ein Gasnetz 

• D.2.1.IV: Darstellung der Eignung der einzelnen beplanten 
Teilgebiete für eine Versorgung 

• D2.1: Beschreibung und Darstellung der Betrachtungs-
zeitpunkte 2030 und 2035 für die Wärmeversorgungsge-
biete  

• E.1: Darstellung der Kosten, Kostenträger und welche po-
sitiven Auswirkungen der Maßnahmen auf die Erreichung 
des Zielszenarios und der Ziele des WPG erwartet werden 

 
4. Prozess: Diese Kategorie regelt das Vorgehen bei der 

Erstellung des Wärmeplans. 
 
Folgende Punkte können im MLV gestrichen werden:  

• B.3.2.1: Erfassung der Verbrauchswerte Wärme  
• C3.1: räumlich differenzierte Ausweisung von Heilquel-

lengebieten 
• D.1.3.I.: Differenzierung nach Endenergiesektoren beim 

Indikator jährlicher Endenergieverbrauch der gesamten 
Wärmeversorgung (1. Unterpunkt im MLV) 

 
Im Rahmen des Zielszenarios des vereinfachten Verfahrens kann 
entweder der Endenergieverbrauch oder Endenergiebedarf 
zugrunde gelegt werden.  

Zu 0: Projektmanagement 

Welche Aufgabe hat die Kommune bei der Projektorganisation 
und beim Prozessmanagement?  
Auch wenn in der Praxis oft externe Dienstleister die Kommu-
nale Wärmeplanung (KWP) vollständig erstellen: Eine sehr gute 
Projektleitung innerhalb der Kommunalverwaltung ist immer 
das A und O. Sie ist die Schnittstelle zwischen der Kommune 
und dem Dienstleister und koordiniert den gesamten Prozess. 

 
In der KWP haben deshalb Sie als Kommune die Federführung 
inne. Sie nehmen dadurch eine zentrale Rolle ein. Das heißt: 
Auch wenn Sie die KWP nicht eigenständig erstellen, so organi-
sieren und steuern Sie doch den KWP-Prozess. Sie müssen 
gegebenenfalls Fördermittel beantragen, die Akteursanalyse 
und -beteiligung koordinieren, Dienstleistungen ausschreiben, 
relevante Daten sammeln und bereitstellen, das Projekt-
management durchführen und vieles mehr. Ergänzend können 
Sie Maßnahmen direkt beeinflussen: entweder über kommunale 
Unternehmen (zum Beispiel Stadtwerke oder 
Wohnungsunternehmen) oder über kommunale 
Liegenschaften, die beispielsweise per Wärmenetz miteinander 
verbunden sind. 
 
Der politische Beschluss des Gemeinde- beziehungsweise 
Stadtrates (oder einer anderen kommunalen Volksvertretung) ist 
das politische Mandat und somit ein Grundpfeiler im 
Planungsprozess. Das politische Mandat verdeutlicht zudem 
den Stellenwert der Wärmewende. Es sichert auch finanzielle 
und personelle Ressourcen für die KWP, setzt den Rahmen unter 

anderem mit Zielen und Prämissen und macht klar, dass der 
Prozess aktiv voranzutreiben ist und die Ergebnisse in der 
zukünftigen Praxis zu berücksichtigen sind. 
 
Da Sie als Kommune hier maßgebend sind, verantworten Sie 
auch die Umsetzung der Klimaschutzziele in Ihrer Kommune. Ein 
wichtiger Faktor dabei: diese Ziele und den Mehrwert der KWP 
zu kommunizieren, und zwar innerhalb und außerhalb der 
Verwaltung. So werden Klarheit, Akzeptanz und Nachvollzieh-
barkeit bei allen Akteurinnen und Akteuren ermöglicht. 
 
Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor in Ihrer Zuständigkeit ist 
die kontinuierliche Unterstützung durch die (Ober-)Bürger-
meisterin beziehungsweise den (Ober-)Bürgermeister: Zum 
einen sichert eine aktiv beteiligte Verwaltungsleitung eine 
regelmäßige Mitsprache in dieser für zukünftige Investitionen 
wichtigen Angelegenheit. Und zum anderen verleiht eine von 
der Führungsebene festgelegte hohe Relevanz dem Thema 
Nachdruck. Das fördert auch die Zusammenarbeit innerhalb 
der Verwaltung. Zudem ist die Beteiligung der Führungsebene 
ein wichtiges Signal für die Zusammenarbeit mit externen 
Akteurinnen und Akteuren.  
 
Welcher zusätzliche Personalbedarf entsteht in der Kommunal-
verwaltung für die Koordinierung und Steuerung der Kommu-
nalen Wärmeplanung?  
Der Personalbedarf für die KWP ist immer abhängig von den 
Gegebenheiten vor Ort. Er lässt sich daher nicht pauschal 
beziffern. Entscheidende Faktoren sind unter anderem die 
technische und fachliche Aufstellung der Kommunalverwal-
tung, bereits vorhandene Daten und Prozesse der Datenerhe-
bung sowie Arbeitsstrukturen im Bereich Bauen und Klima-
schutz. 
 
Ihr Personalbedarf in der Kommunalverwaltung hängt auch 
davon ab, welche Unterstützungsangebote Ihre Kommune 
erhält, um die Wärmewende zu gestalten. Für den Wissens-
aufbau in der Region oder im Bundesland sind regionale 
beziehungsweise landesweite Stellen hilfreich. Zudem 
ermöglichen sie den Austausch zwischen den Kommunen. 
 
Beachten Sie bitte: Die KWP ist ein fortlaufender, rollierender 
Prozess und erfordert langfristige Organisationsstrukturen. 
Nach der Erstellung des Kommunalen Wärmeplans beginnt die 
Detailplanung und Maßnahmenumsetzung. Dazu zählen unter 
anderem das Vorantreiben der energetischen Sanierung, die 
Koordination der Infrastrukturentwicklung, die Sicherung von 
Flächen im Rahmen der Bauleitplanung, die Genehmigung von 
Anlagen zur Erzeugung, Verteilung und Speicherung erneuer-
barer Energien und unvermeidbarer Abwärme, das Akquirieren 
und Bereitstellen von finanziellen Mitteln sowie gegebenenfalls 
die Vergabe von Leistungen an Externe. 
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TIPP 
Unabhängig von einer tatsächlichen Kooperation empfeh-
len wir Ihnen, sich mit Nachbarkommunen oder Kommu-
nen ähnlicher Größe und mit ähnlichen Fragestellungen 
informell zu vernetzen. Auch empfehlen wir das neu 
geschaffene Wärmekompetenzzentrum Schleswig-
Holstein oder regionale Klimaschutznetzwerke 
beziehungsweise -agenturen frühzeitig zu kontaktieren.  

 
Zu 0.2: Prozessmanagement   

Welche Unterstützungsleistungen kann die Kommune vom 
Dienstleister bei der Datenerhebung und Datenverarbeitung 
erhalten?  
Bei Bedarf der Kommune sollte der Dienstleister auch bei der 
Datenverarbeitung unterstützen, indem er gut nachvollziehbare 
Methoden aufzeigt, geeignete Tools zum Datenmanagement 
vorstellt und Lösungen für die Datenhaltung anbietet.    
 
Das von Ihnen beauftragte Planungsbüro erhält zur Erstellung 
des Wärmeplans Zugang zu den (personenbezogenen) Daten. 
Werden Aufgaben vollständig an den Auftragnehmer zur eigen-
verantwortlichen Wahrnehmung ausgelagert und entscheidet 
dieser selbst über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung, so ist 
er im Sinne des Datenschutzrechts eigenverantwortlich.   
 
Ihnen als planungsverantwortlicher Stelle obliegt in diesem Fall 
die sorgfältige Auswahl des Auftragnehmers, der hinreichende 
Garantien dafür bieten sollte, dass geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die 
Verarbeitung im Einklang mit den Anforderungen der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO 2016) und den 
Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder hinsichtlich der 
Vertraulichkeit oder Sicherheit der Daten sowie zum Schutz 
personenbezogener Daten erfolgt. Zudem sollte der 
Auftragnehmer in diesem Fall ausdrücklich auf die 
Vertraulichkeit beim Datenumgang verpflichtet werden.   
 
Wird der in die Datenverarbeitung eingebundene Dritte hingegen 
dergestalt tätig, dass er der planungsverantwortlichen Stelle 
gegenüber hinsichtlich der Verarbeitung weisungsgebunden ist 
und lediglich als deren „verlängerter Arm“ bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten fungiert, kann ein Fall der Auftrags-
verarbeitung vorliegen. Maßgeblich hierfür ist die Weisungs-
gebundenheit der Tätigkeit: Der Auftragsverarbeiter darf nicht 
selbst über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung bestimmen 
können. Dabei ist es stets vom Einzelfall abhängig, wie groß der 
dem Auftragsverarbeiter verbleibende Spielraum im Rahmen 
erteilter Weisungen ist und wie viel Eigenverantwortlichkeit ihm 
verbleiben darf, ohne dass er selbst zum Verantwortlichen wird. 
Dem Verantwortlichen obliegt die sorgfältige Auswahl des Auf-
tragsverarbeiters. Eine zentrale Voraussetzung für eine wirksame 
Auftragsverarbeitung ist das Vorliegen einer rechtlich verbind-
lichen Vereinbarung der Parteien, für die Artikel 28 Absatz 3 

DSGVO verschiedene Mindestinhalte vorschreibt. Eine  
Mustervereinbarung zur Auftragsverarbeitung  ist auf der 
Website des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit (BfDI) abrufbar. 
 
Zu A: Eignungsprüfung 

Um insbesondere kleineren Gemeinden eine Möglichkeit zu 
bieten, den Analyse- und Planungsaufwand der KWP zu 
reduzieren, sieht das WPG die Eignungsprüfung und darauf 
aufbauend die Option der verkürzten Wärmeplanung vor.  
  
Im Rahmen der Eignungsprüfung werden anhand einer Reihe 
von Prüfkriterien Teilgebiete identifiziert, die sich mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nicht für die Versorgung durch ein 
Wärmenetz oder ein Wasserstoffnetz eignen.    
  
Für ein solches Teilgebiet kann die planungsverantwortliche 
Stelle entscheiden, eine verkürzte Wärmeplanung durchzufüh-
ren. In diesem Fall kann auf die Bestandsanalyse verzichtet 
werden und in der Potenzialanalyse können nur die Potenziale 
ermittelt werden, die für eine dezentrale Versorgung in Frage 
kommen. Das Teilgebiet wird im Wärmeplan als 
voraussichtliches Gebiet für die dezentrale Versorgung 
dargestellt.  
 
Dennoch ist für die Entwicklung des Zielszenarios eine geeignete 
Datengrundlage erforderlich, um den Wärmebedarf und die 
Verteilung der Energieträger abschätzen zu können. Im Leitfaden 
Wärmeplanung1 (Ortner et al. 2024) werden auf S. 39 dafür 
verschiedene Varianten vorgestellt.  
 
Und: Zusätzlich muss geprüft werden, ob es sich bei dem Teil-
gebiet um ein Gebiet mit erhöhtem Energieeinsparpotenzial 
handelt. Denn trifft dies zu, ist im Teilgebiet dennoch eine 
Bestandsanalyse durchzuführen. Außerdem: Wird ein Teil-
gebiet bereits vollständig oder nahezu vollständig durch 
erneuerbare Energien oder unvermeidbare Abwärme versorgt, 
muss in diesem Gebiet gar keine Wärmeplanung durchgeführt 
werden. Im Leitfaden Wärmeplanung (Ortner et al. 2024) werden 
auf Seite 30 (Abbildung 10) Leitfragen bereitgestellt, die den 
Planungsverantwortlichen das Ausschlussverfahren erleichtern 
sollen.   
 
Welche Vereinfachungsoptionen es nach dem WPG bei der 
Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung gibt, was die 
verkürzte Wärmeplanung im Gegensatz zum vereinfachten 
Verfahren ist, wird auf der Website des KWW übersichtlich 
dargestellt. Auch die Möglichkeiten für Kommunen, den Aufwand 
und die Kosten für die Kommunale Wärmeplanung im Rahmen 
der verkürzten Wärmeplanung zu reduzieren, wird hier erläutert. 
 
Weiterhin hat das Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, 
Umwelt und Natur eine Wärmepotenzialkarte im Internet zur 
Verfügung gestellt, welche als Hilfestellung bei der 
Eignungsprüfung zusätzlich verwendet werden kann.  
  

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Muster/Muster_zur_Auftragsverarbeitung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.kww-halle.de/kwp-prozess/eignungspruefung-verkuerzte-waermeplanung
https://danord.gdi-sh.de/viewer/resources/apps/Waerme/index.html?lang=de#/
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Falls Sie als Kommune planen, auf Basis der Ergebnisse der 
Eignungsprüfung für Teilgebiete Ihrer Kommune eine verkürzte 
Wärmeplanung durchführen zu lassen, müssten Sie dies bereits 
bei der Erstellung der Leistungsbeschreibung berücksichtigen. 
Dabei muss die Position A Eignungsprüfung aus dem MLV 
gestrichen werden, wenn eine Kommune die Eignungsprüfung 
bereits vor der Ausschreibung erstellt hat und Teilgebiete für 
dezentrale Gebiete ausgewiesen hat. Für diese Teilgebiete 
müsste der Leistungsbaustein C.3.0 erbracht werden (Analyse 
der dezentralen Potenziale), für alle anderen Gebiete der 
Leistungsbaustein C.3.1 (Ermittlung der im beplanten Gebiet 
vorhandenen Potenziale zur Nutzung von Wärme aus 
erneuerbaren Energien).  
 
Da in diesem Fall der letztlich anfallende Leistungsaufwand zum 
Zeitpunkt der Angebotserstellung nicht bekannt ist, muss in der 
Ausschreibung ein besonderes Augenmerk auf die Formulierung 
der geforderten Kostenaufstellung gerichtet werden. Nur so 
kann eine Vergleichbarkeit der eingehenden Angebote 
gewährleistet werden.   
  
Einschätzung des KWW zur Option der verkürzten Wärme-
planung   
 
Die Eignungsprüfung wird vor Beginn der eigentlichen Wärme-
planung durchgeführt, also zu einem Zeitpunkt, zu dem die 
detaillierten Erkenntnisse der Bestands- und Potenzialanalyse 
noch nicht vorliegen. Gleichzeitig kann die Eignungsprüfung aber 
weitreichende Folgen für die zukünftige Wärmeversorgung 
haben. Deswegen sollten die im WPG beschriebenen Prüfkrite-
rien der Eignungsprüfung streng interpretiert werden. Die Ent-
scheidung über die Durchführung einer verkürzten Wärmepla-
nung ist gründlich abzuwägen.  
 
Prüfkriterium „Wirtschaftlichkeit“  
Angesichts der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Wärmenet-
zen gibt es grundsätzlich nur wenige Gebiete, in denen diese 
Versorgungslösung ohne vorgehende vertiefende Analyse mit 
hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann. In einer 
aktuellen Studie der Deutschen Energie-Agentur (dena) wurden 
unterschiedliche zentrale und dezentrale 
Wärmeversorgungslösungen in verschiedenen Siedlungstypen 
(Reihenhaussiedlung, Zeilenbebauung etc.) verglichen. Die 
Ergebnisse der Studie zeigen, dass Wärmenetze auch in 
Siedlungsgebieten geringer baulicher Dichte wirtschaftliche 
Alternativen darstellen können (vgl. dena 2024a). Auch wenn für 
solche Gebiete als Ergebnis der KWP bisher häufig eine 
dezentrale Versorgung vorgesehen wurde, sollte diese 
Entscheidung nicht durch die Eignungsprüfung 
vorweggenommen werden. 
 
Datengrundlage der Eignungsprüfung  
Laut WPG kann die Eignungsprüfung ohne zusätzliche Daten-
erhebung anhand bereits vorliegender Informationen zu Sied-
lungsstruktur, industrieller Struktur, Abwärmepotenzialen, Lage 
der Energieinfrastrukturen und Bedarfsabschätzungen erfolgen. 
Die Ermächtigung zur Datenerhebung für die Wärmeplanung 

nach § 10 WPG bezieht sich auch nur auf die Bedarfs- und Poten-
zialanalyse und nicht auf die Eignungsprüfung. In der Praxis ist 
fraglich, ob die vorhandenen Daten genügen, um belastbare 
Aussagen über die Eignung von Gebieten für die zentrale 
Wärmeversorgung zu treffen. 
 
Perspektiven durch neue Akteurinnen und Akteure  
Die Möglichkeiten für den Einsatz von zentralen Versorgungs-
optionen wie Nahwärmenetzen, Mikronetzen und kalten 
Wärmenetzen werden noch unterschätzt. Wenn im Rahmen der 
Wärmeplanung keine Bestandsanalyse und nur eine begrenzte 
Potenzialanalyse durchgeführt werden, fehlen die Daten an-
schließend für Akteurinnen und Akteure wie 
Energiegenossenschaften, die ein Wärmenetz in ihrem Quartier 
aufbauen möchten. Diese können aufgrund ihrer nicht 
vorhandenen oder begrenzten Gewinnorientierung auch dort 
Nahwärmenetze realisieren, wo Stadtwerke oder weitere 
potenzielle Wärmenetzbetreiber von einer Investition 
absehen.  Werden die Daten aufgrund der verkürzten 
Wärmeplanung nicht erhoben, verringern sich die Chancen, 
solche Lösungen umzusetzen.  
 
Monitoring des Entwicklungsfortschritts  
Wird im Rahmen der verkürzten Wärmeplanung auf eine Be-
standsanalyse verzichtet, kann der Ist-Zustand des Gebiets nur 
begrenzt abgebildet werden. Der Entwicklungsfortschritt 
(zum Beispiel Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien im 
Wärmesektor und THG-Einsparungen) kann bei der zukünftigen 
Überprüfung und Fortschreibung des Wärmeplans lediglich 
bruchstückhaft dargestellt werden.   
 
Politische Dimension der verkürzten Wärmeplanung  
Die Entscheidung, in einem Gebiet nur die verkürzte Wärme-
planung durchzuführen, muss nicht nur gründlich abgewogen, 
sondern anschließend auch transparent und nachvollziehbar 
den in dem Gebiet lebenden Menschen erläutert werden.  
 
Schließlich erhoffen sich die Bürgerinnen und Bürger von der 
Kommunalen Wärmeplanung eine fundierte Abwägung der mög-
lichen Versorgungsoptionen. Der Ausschluss einzelner Gebiete 
von der vollständigen Wärmeplanung kann ein Gefühl der 
Ungleichbehandlung und im schlimmsten Fall Zweifel an der 
Wärmeplanung insgesamt auslösen. Es müssen also eindeutige 
Argumente für die Verkürzung der Wärmeplanung vorliegen, die 
dann auch klar kommuniziert werden. 
 
Reduktion des Aufwands fraglich  
Hinter der verkürzten Wärmeplanung steht die Hoffnung, dass 
mit ihr Aufwand und Kosten reduziert werden können. In der 
Praxis ist aber fraglich, ob dies tatsächlich erreicht wird. Der 
Aufwand für die Erhebung und Aufbereitung der Daten und das 
Aufsetzen des Datenmodells für die Wärmeplanung steigt nicht 
proportional mit der Größe der beplanten Fläche. Vielmehr ver-
ringert das Ausgliedern einzelner Teilgebiete aus dem Daten-
modell den Aufwand und die Kosten der Wärmeplanung in der 
Regel nur geringfügig. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass 
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die Ergebnisse der Eignungsprüfung im Rahmen der Fortschrei-
bung beziehungsweise der Überarbeitung des Wärmeplans zu 
überprüfen sind. Kommt die Eignungsprüfung dann zu dem 
Ergebnis, dass eine netzgebundene Versorgung nicht mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann, muss für das 
Teilgebiet die vollständige Wärmeplanung nachgeholt werden. 
 
Ausnahme: kleine Kommunen  
Zu einer signifikanten Reduktion des Aufwands kann es jedoch 
kommen, wenn in einer kleinen Kommune für das gesamte 
beplante Gebiet die verkürzte Wärmeplanung durchgeführt wird. 
Sehr kleine Kommunen benötigen vielleicht auch keine voll-
umfängliche strategische Planung für die Dekarbonisierung ihrer 
Wärmeversorgung und könnten stattdessen direkt in die Detail-
planung von Wärmewendemaßnahmen übergehen. 
  
Ausbau der Infrastruktur in jedem Fall nötig  
Generell empfiehlt es sich, in der Wärmewende nicht reflexartig 
auf dezentrale Lösungen zu setzen. Es mag attraktiv scheinen, 
diese vermeintlich simplere Option in weiten Teilen der Ge-
meinde einzuplanen. Doch auch dies erzeugt einen neuen 
Infrastrukturbedarf: Werden im großen Stil dezentral Wärme-
pumpen eingesetzt, steigen die Anforderungen an Stromerzeu-
gung und Stromnetz insbesondere an kalten Tagen massiv, da 
diese Lastspitzen nicht durch Lösungen wie saisonale Wärme-
speicher aufgefangen werden können. Das muss bei der Ent-
scheidung zur verkürzten Wärmeplanung und der Vorentschei-
dung für eine dezentrale Versorgung ebenfalls abgewogen 
werden. 

Zu A.3: Definition von Gebieten, in denen eine 
verkürzte Wärmeplanung durchgeführt werden 
kann 

Bei der verkürzten Wärmeplanung sind drei verschiedene 
Varianten zu unterscheiden (vgl. Ortner et al. 2024: S. 30):  
1. In Teilgebieten, die sich nicht für eine Versorgung über 

Wärme- oder Wasserstoffnetze eignen und in denen kein 
erhöhtes Energieeinsparpotenzial besteht, kann im Rah-
men der verkürzten Wärmeplanung auf die Bestandsana-
lyse verzichtet und die Potenzialanalyse auf dezentrale 
Wärmequellen beschränkt werden.  

2. In Teilgebieten, die sich nicht für eine Versorgung über 
Wärme- oder Wasserstoffnetze eignen, in denen aber ein 
erhöhtes Energieeinsparpotenzial besteht, muss im 
Rahmen der verkürzten Wärmeplanung die Bestandsana-
lyse durchgeführt werden, aber die Potenzialanalyse kann 
auf dezentrale Wärmequellen beschränkt werden.  

3. In Teilgebieten mit bereits vollständiger oder nahezu 
vollständiger Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien 
oder unvermeidbarer Abwärme ist keine Wärmeplanung 
erforderlich.  

Ergänzend für die Eignungsprüfung der oben genannten Punkte 
stellt das Land den Gemeinden die Wärmepotenzialkarte als 
unterstützendes Werkzeug zur Verfügung.   

Zu B.3.1: Bedarfswerte Wärme 

Wird bei der Kommunalen Wärmeplanung mit Verbrauchs- oder 
Bedarfswerten gerechnet?  
Für die Bestandsanalyse sowie die Energie- und Treibhausgas-
bilanz können Energieverbrauchs- oder -bedarfserhebungen 
erfolgen. Verbrauchsdaten beziehen sich auf den tatsächlich 
gemessenen Energieverbrauch, während Bedarfsdaten 
berechnet oder geschätzt werden. Verbrauchsdaten sind nicht 
immer flächendeckend vorhanden, jedoch immer den 
statistischen Daten (Bedarfswerten) vorzuziehen, da erstere 
genauer sind! Daher sollte geprüft werden, ob Verbrauchswerte 
vorliegen.  
 
Bei der Verarbeitung der Energiedaten, speziell zur Berechnung 
der Treibhausgasemissionen, ist darauf zu achten, dass die 
entsprechenden Energiebegriffe wie Nutzenergie, 
Erzeugernutzenergieabgabe und Endenergie korrekt 
angewendet und bei Bedarf umgerechnet werden. 
 
Darüber hinaus können Begriffsdefinitionen und weitere 
Informationen dem Leitfaden Wärmeplanung (Ortner et al. 
2024), Kapitel 5.1, Seite 40 – 41 entnommen werden. 

Zu C.1.1: Wärmebedarfsreduktion in Gebäuden 

Werden im Zuge der Potenzialanalyse zur Wärmeeinsparung die 
Ergebnisse für die öffentlichen Gebäude gesondert dargestellt, 
so können auf dieser Basis bei der Umsetzungsplanung Maßnah-
men geplant werden, die im direkten Einflussbereich der Kom-
mune liegen. Durch die zügige Umsetzung dieser Maßnahmen 
wird die Kommune ihrer Vorbildfunktion gerecht und stärkt 
damit auch die Akzeptanz für die Wärmewende. 

Zu C.2: Nutzung unvermeidbarer Abwärme 

Laut § 17 Energieeffizienzgesetz (EnEfG 2023), dem Gesetz zur 
Steigerung der Energieeffizienz in Deutschland, sind 
Unternehmen auf Anfrage von Betreibern von Wärmenetzen 
oder Fernwärmeversorgungsunternehmen und sonstigen 
potenziellen wärmeabnehmenden Unternehmen verpflichtet, 
Auskunft zu geben über die folgenden Informationen in Bezug 
auf die im Unternehmen anfallende unmittelbare Abwärme: 
 

1. Name des Unternehmens 
2. Adresse des Standorts oder der Standorte, an dem 

oder denen die Abwärme anfällt 
3. jährliche Wärmemenge und maximale thermische 

Leistung 
4. zeitliche Verfügbarkeit in Form von Leistungsprofilen 

im Jahresverlauf 
5. vorhandene Möglichkeiten zur Regelung von Tempe-

ratur, Druck und Einspeisung 
6. durchschnittliches Temperaturniveau in Grad Celsius 
 
Die Daten aus der Plattform für Abwärme der BfEE sollten 
hierbei berücksichtigt werden:  Plattform für Abwärme  

https://danord.gdi-sh.de/viewer/resources/apps/Waerme/index.html?lang=de#/
https://www.bfee-online.de/BfEE/DE/Effizienzpolitik/Plattform_fuer_Abwaerme/plattform_fuer_abwaerme_node.html
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Zu C.2.1: Analyse der im beplanten Gebiet  
vorhandenen Potenziale zur Nutzung von  
unvermeidbarer Abwärme  

Seit April 2024 kann auf der vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bereitgestellten ‚Plattform 
für Abwärme‘ eine Übersicht zu gewerblichen 
Abwärmepotenzialen in Deutschland abgerufen werden.  
 
Diese Abwärme soll möglichst genutzt und damit die Energie-
effizienz in Deutschland weiter gesteigert werden. Dafür werden 
ab Beginn 2025 die standortspezifischen Abwärmedaten von 
Unternehmen mit einem Gesamtendenergieverbrauch von mehr 
als 2,5 Gigawattstunden pro Jahr auf Anfrage über diese öffent-
liche Plattform für Kommunen bereitgestellt. Bei Unternehmen 
mit großen Abwärmepotenzialen empfiehlt es sich, ergänzende 
Informationen vom Unternehmen direkt einzuholen. Im Leit-
faden Wärmeplanung (Ortner et al. 2024) wird hierzu in Anhang 
A.5 ein Muster-Erfassungsbogen zur Verfügung gestellt.  
 
Bei der Kontaktaufnahme mit den Unternehmen sollten alle 
bekannten Hemmnisse und Unsicherheiten identifiziert werden, 
die eine sichere zukünftige Energieversorgung auf Basis der 
Abwärmequelle gefährden könnten. Erhöhte Risiken bezüglich 
einer Betriebsschließung, einer signifikanten Reduzierung des 
Abwärmepotenzials oder einer Stilllegung der Abwärmequelle 
müssen bei der Entwicklung von Versorgungsszenarien berück-
sichtigt und gegebenenfalls entsprechende Redundanzen ein-
geplant werden.  

Zu C.3.1: Ermittlung der im beplanten Gebiet 
vorhandenen Potenziale zur Nutzung von Wärme 
aus erneuerbaren Energien   

Was ist im Hinblick auf die schwankende Verfügbarkeit der 
erneuerbaren Energien zu beachten? 
Wenn möglich sollte die Potenzialanalyse auch die zeitliche Ver-
fügbarkeit der verschiedenen Erzeugerparks berücksichtigen, 
um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.  
 
Ist die Betrachtung der Strompotenziale aus erneuerbaren 
Energien bei der Potenzialanalyse Teil der Kommunalen 
Wärmeplanung? 
Grundsätzlich ist die Betrachtung der Strompotenziale aus 
erneuerbaren Energien nach WPG nicht Pflicht. 
 
Es sollte innerhalb der Kommune jedoch geprüft werden, ob das 
Thema in der Kommunalen Wärmeplanung berücksichtigt wer-
den soll. Das WPG gibt dabei lediglich an, welche Daten die pla-
nungsverantwortliche Stelle dafür erheben kann (vgl. WPG 
Anlage 1 Nr. 7). 
 

Zu D.1.1: Entwicklung von Szenarien und 
Entwicklungspfaden 

Die Gebietseinteilung in Kombination mit den Ergebnissen der 
Bestands- und Potenzialanalyse sowie Annahmen bezüglich der 
zukünftigen Entwicklung des Wärmebedarfs bilden die Grund-
lage für die Entwicklung zielkonformer Szenarien für die Trans-
formation der Wärmeversorgung.  
 
Berücksichtigen Sie bei der Szenarien-Entwicklung vor allem 
• die ermittelten Einsparpotenziale für die Teilgebiete (aus 

der Potenzialanalyse), 
• die Erhöhung des Wärmebedarfs durch Nachverdichtung 

(inklusive Aufstockungen/Anbauten, Bauten in zweiter 
Reihe, Abriss und anschließend wesentlich stärkere Bebau-
ung) sowie  

• die Reaktivierung nicht oder nur teilweise genutzter Lie-
genschaften.  

• Auch hierfür können die Wärmebedarfsdaten des geplan-
ten Katasters einen ersten Anhaltspunkt geben. 

Zu D.1.2: Entwicklung des maßgeblichen  
Zielszenarios 

Welche Kriterien sind bezüglich des Einsatzes von Biomasse bei 
der Entwicklung von Szenarien und Entwicklungspfaden zu 
berücksichtigen?  
Biomasse und nicht lokale Ressourcen sind effizient und ressour-
censchonend sowie nach Maßgabe der Wirtschaftlichkeit nur 
dort einzuplanen und einzusetzen, wo vertretbare Alternativen 
fehlen. Die energetische Nutzung von Biomasse ist auf Abfall- 
und Reststoffe zu beschränken. 

Zu E.1: Entwicklung einer Umsetzungsstrategie 

Die Umsetzungsstrategie und die Umsetzungsmaßnahmen sind 
nach § 20 WPG im Zuge des Prozesses schon im Entwurf mit der 
Öffentlichkeit zu teilen. Es wird empfohlen, sich bereits an diesen 
Vorgaben zu orientieren.  
 
Das Wärmeplanungsgesetz sieht mindestens folgende zu adres-
sierende Inhalte vor:   
• Welche Schritte sind für die Umsetzung einer Maßnahme 

erforderlich?  
• Zu welchem Zeitpunkt soll die Umsetzung der Maßnahme 

abgeschlossen sein?  
• Welche Kosten sind mit der Planung und Umsetzung der 

Maßnahme verbunden?  
• Wer trägt die mit der Planung und Umsetzung der Maß-

nahme verbundenen Kosten?  
• Welche positiven Auswirkungen der Maßnahme auf die Er-

reichung des Zielszenarios und der Ziele des Wärmepla-
nungsgesetzes werden erwartet?  

 
 
 

https://www.bfee-online.de/BfEE/DE/Effizienzpolitik/Plattform_fuer_Abwaerme/plattform_fuer_abwaerme_node.html
https://www.bfee-online.de/BfEE/DE/Effizienzpolitik/Plattform_fuer_Abwaerme/plattform_fuer_abwaerme_node.html
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Darüber hinaus bietet es sich an, die Maßnahmen zeitlich 
einzuordnen. Der jeweilige Detaillierungsgrad der Ausarbeitung 
der Maßnahmen sollte sich an dieser Einteilung orientieren und 
für Maßnahmen mit mittel- und langfristigem Beginn sollte 
festgelegt werden, wann eine detaillierte Ausarbeitung ansteht.   
 
Die textliche Beschreibung der Umsetzungsstrategie könnte vor 
diesem Hintergrund um mögliche Maßnahmensteckbriefe er-
gänzt werden. 

Zu E.2: Anforderungen für ein Gemeindegebiet mit 
mehr als 45.000 Einwohnerinnen und Einwohnern 

Im Falle eines Gebiets mit mehr als 45.000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern ist zusätzlich zu den unter dem Hinweis zu D.1.1 ge-
nannten Inhalten folgende Frage zu beantworten: Welche Finan-
zierungsmechanismen zur Umsetzung der Strategien und Maß-
nahmen zum Umstieg der Verbraucherinnen und Verbraucher 
auf erneuerbare Energien wurden ermittelt und wie wurden sie 
gewichtet? 
 
Im Falle eines Gebiets mit mehr als 45.000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern muss der Wärmeplan von dem für Energie und 
Klimaschutz zuständigen Ministerium bewertet werden (siehe 
MLV SH Pos. E.2).  

Zu E.3: Erarbeitung einer Verstetigungsstrategie 

Aufgrund sich ändernder Rahmenbedingungen ist der erstmalig 
erstellte Wärmeplan zyklisch auf seine Aktualität zu prüfen. 
Überdies ist es notwendig, sich in regelmäßigen Intervallen zu 
vergewissern, dass der im Wärmeplan festgelegte Zielpfad ein-
gehalten wird. Die Wärmeplanung ist somit nicht statisch, son-
dern als ein rollierendes Verfahren zu verstehen.   
 
Für die Evaluation ist ein kontinuierliches Datenmanagement 
einzuführen und ein Monitoring-Konzept zu erstellen. 
 
Eine Verstetigung des Wärmeplans kann unter anderem gewähr-
leistet werden, wenn dessen Fortschreibung als verbindliche 
Aufgabe des Planungsamts festgeschrieben wird und eine Ver-
zahnung mit weiteren flächenwirksamen Planungen wie der 
Flächennutzungs- und Bebauungsplanung wie auch dem Bau-
planungsrecht erfolgt.  
 
Ebenfalls ist eine Berücksichtigung der Wärmeplanung in weite-
ren planerischen Instrumenten eine wichtige Grundvorausset-
zung. Hierzu gehören zum Beispiel: 

• integrierte Quartierskonzepte 
• Sanierungsgebiete 
• BEW-Machbarkeitsstudien 
• EnergieQuartiere in Baden-Württemberg, 

Energiefachpläne für B-Plangebiete in Hamburg  
• Gebäudemanagement/klimaneutrale 

Kommunalverwaltung 

Zu F.1: Dokumentation der Karten und Pläne 

In welcher Form sind die digitalen Daten aus der Wärmeplanung 
zu übergeben? 
Geoinformationssysteme (GIS) ermöglichen die Erfassung, 
Speicherung, Analyse und Darstellung von geografischen Daten. 
Sie sind ein zentrales Instrument zur Bewältigung der 
vielschichtigen kommunalen Versorgungs- und 
Entwicklungsaufgaben sowie der hierzu erforderlichen 
Abstimmung der Fachplanungen.  
 
Aus diesem Grund sind auch die im Rahmen der Kommunalen 
Wärmeplanung erhobenen Geodaten in das von der 
Kommunalverwaltung zum Einsatz gebrachte 
Geoinformationssystem zu integrieren, um die Wärmeplanung 
effizienter und nachhaltiger zu gestalten.  (Smart Data Services  
2024) 
 
Die virtuelle Darstellung (digitales Modell) der gesamten 
Wärmeinfrastruktur einer Kommune im GIS umfasst Daten zu 
Gebäuden, Wärmebedarf, Treibhausgasemissionen und 
bestehenden Versorgungsinfrastrukturen. (Vgl. Kühl 2024) 
Wesentliche Vorteile und Funktionen eines digitalen Modells im 
Kontext der Kommunalen Wärmeplanung sind:  

1. Bestandsanalyse: Erfassung und Analyse des aktuellen 
Zustands der Wärmeversorgung, einschließlich des 
Energiebedarfs und der Emissionen.  (Vgl. Kühl 2024) 

2. Simulation und Planung: Darstellung und Bewertung von 
Szenarien zur Dekarbonisierung und Optimierung der 
Wärmeversorgung. (Vgl. Smart Data Services  2024) 

3. Monitoring und Optimierung: kontinuierliche 
Fortschreibung und Überwachung von Fortschritten der 
Kommunalen Wärmewende.  

4. Visualisierung: anschauliche Darstellung der Daten, um 
Entscheidungsprozesse zu unterstützen und die 
Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteurinnen und 
Akteuren zu erleichtern. (Vgl. Kühl 2024) 

 
Zur Nutzung dieser Vorteile wird empfohlen, ein geeignetes 
Dateiformat für die Ergebnisse der Wärmeplanung festzulegen. 
Dies kann im MLV Schleswig-Holstein bei Position F.1 bei Bedarf 
hinzugefügt werden. Es sollte geklärt werden, ob und wenn ja 
welche Programme in der Kommune bereits genutzt werden 
(zum Beispiel GIS).  
 
Zudem ist es sinnvoll, Strukturen in der Verwaltung aufzubauen 
(GIS-Datenbank/Wärmeplanungs-Software inklusive Lizenzver-
trag), durch die die GIS-Daten verwaltet und fortgeschrieben 
werden können. Dadurch kann die Zielerreichung nachverfolgt, 
die Ergebnisse der Wärmeplanung können weiter genutzt und 
der Wärmeplan kann fortgeschrieben werden.   
 
Sollte die Wärmeplanung im Konvoi durchgeführt werden, so 
steigt die Anzahl der anzufertigenden Exemplare 
(Fachgutachten, Karten und Pläne) mit der Anzahl der am Konvoi 
beteiligten Gemeinden. 
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Zu F.3.: Zusammenstellung von 
Energiekennwerten 

Für die Überführung der für das Monitoring erforderlichen Daten 
sollten Kommunen einen Arbeitsaufwand von etwa fünf Stunden 
einplanen. 
 
Durch die zentrale Sammlung der Energiekennwerte strebt das 
Land Schleswig-Holstein eine belastbare Datengrundlage an, um 
den Fortschritt der Wärmewende zu bewerten, gezielte 
Maßnahmen zu entwickeln und die Umsetzung wirkungsvoll zu 
steuern. Gleichzeitig profitieren auch die Kommunen: Eine 
zentrale Datenplattform schafft Transparenz, ermöglicht 
Vergleiche und den Austausch untereinander. So können 
erfolgreiche Beispiele sichtbar gemacht und zur Nachahmung 
angeregt werden. 

Zu BFÖ: Beteiligung von Fachakteurinnen und 
Fachakturen und Öffentlichkeit  

Ein wichtiger Schlüssel für eine erfolgreiche Wärmeplanung liegt 
in der Akteurs- und Öffentlichkeitsbeteiligung. Mittels einer 
Akteursanalyse können die für die Kommunale Wärmeplanung 
und deren Umsetzung relevanten Akteurinnen und Akteure aus 
Politik und Verwaltung sowie externe Fachakteurinnen und -
akteure identifiziert werden. Für diese Akteursgruppen wie auch 

für die Öffentlichkeit sind spezifische Beteiligungskonzepte für 
die konsens- und unterstützungsorientierte Zusammenarbeit zu 
erstellen und im Planungsprozess umzusetzen.  
 
Bei Gemeinden, die eine gemeinsame Wärmeplanung 
durchführen, können die Anzahl der Termine für die 
Präsentationen in den kommunalen Gremien entsprechend 
ansteigen und sollten somit zu Beginn der KWP abgestimmt und 
gegebenenfalls im MLV angepasst werden. 
 
‚Der Leitfaden: Akteursbeteiligung in der Kommunalen 
Wärmeplanung‘ (dena/KWW 2024) (LAK) bietet detaillierte 
Informationen und Arbeitshilfen für die erfolgreiche 
Akteursbeteiligung bei der Vorbereitung und Erstellung des 
Kommunalen Wärmeplans. Der Leitfaden kann auf der Webseite 
des Kompetenzzentrums Kommunale Wärmewende (KWW) 
unter folgendem Link heruntergeladen werden: 
https://www.kww-halle.de/leitfaden-akteursbeteiligung 
 
Bei einer Wärmeplanung im Konvoi ist darauf zu achten, dass im 
Leistungsverzeichnis die korrekte Zahl an 
Informationsveranstaltungen (gegebenenfalls Zusammenlegung 
der Termine oder einzelne Termine je Gemeinde) angegeben 
wird. Hierzu ist eine Abstimmung mit den beteiligten Kommunen 
erforderlich.  

 
  

https://www.kww-halle.de/leitfaden-akteursbeteiligung
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